
 

Aktiengesetz 
Aufsichtsrat - Jahresabschluss 
 
 
§ 170 AktG 
Vorlage an den Aufsichtsrat 
 

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. Satz 1 gilt entsprechend 
für einen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a des HGB sowie bei 
Mutterunternehmen ( § 290 Abs. 1 , 2 HGB ) für den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht. 

(2) Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er 
der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 
Der Vorschlag ist, sofern er keine abweichende Gliederung bedingt, wie folgt 
zu gliedern:  

1. Verteilung an die Aktionäre 
2.  Einstellung in Gewinnrücklagen 
3. Gewinnvortrag 
4. Bilanzgewinn  

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Vorlagen und 
Prüfungsberichten Kenntnis zu nehmen. Die Vorlagen und Prüfungsberichte 
sind auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit der Aufsichtsrat dies 
beschlossen hat, den Mitgliedern eines Ausschusses zu übermitteln. 

 
 
Handelsgesetzbuch 
 
§ 290 HGBPflicht zur Aufstellung 

(1) Stehen in einem Konzern die Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer Kapitalgesellschaft 
(Mutterunternehmen) mit Sitz im Inland und gehört dem Mutterunternehmen eine Beteiligung nach § 271 
Abs. 1 an dem oder den anderen unter der einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen 
(Tochterunternehmen), so haben die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens in den ersten fünf 
Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene Konzerngeschäftsjahr einen Konzernabschluss 
und einen Konzernlagebericht aufzustellen. 

(2) Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland ist stets zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines 
Konzernlageberichts verpflichtet (Mutterunternehmen), wenn ihr bei einem Unternehmen 
(Tochterunternehmen) 1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht,2. das Recht zusteht, 
die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder 
abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafter ist oder3. das Recht zusteht, einen beherrschenden 
Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf 
Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 

(3) Als Rechte, die einem Mutterunternehmen nach Absatz 2 zustehen, gelten auch die einem 
Tochterunternehmen zustehenden Rechte und die den für Rechnung des Mutterunternehmens oder von 
Tochterunternehmen handelnden Personen zustehenden Rechte. Den einem Mutterunternehmen an 
einem anderen Unternehmen zustehenden Rechten werden die Rechte hinzugerechnet, über die es 
oder ein Tochterunternehmen auf Grund einer Vereinbarung mit anderen Gesellschaftern dieses 
Unternehmens verfügen kann. Abzuziehen sind Rechte, die 1. mit Anteilen verbunden sind, die von dem 
Mutterunternehmen oder von Tochterunternehmen für Rechnung einer anderen Person gehalten 
werden, oder2. mit Anteilen verbunden sind, die als Sicherheit gehalten werden, sofern diese Rechte 
nach Weisung des Sicherungsgebers oder, wenn ein Kreditinstitut die Anteile als Sicherheit für ein 
Darlehn hält, im Interesse des Sicherungsgebers ausgeübt werden. 

(4) Welcher Teil der Stimmrechte einem Unternehmen zusteht, bestimmt sich für die Berechnung der 
Mehrheit nach Absatz 2 Nr. 1 nach dem Verhältnis der Zahl der Stimmrechte, die es aus den ihm 
gehörenden Anteilen ausüben kann, zur Gesamtzahl aller Stimmrechte. Von der Gesamtzahl aller 
Stimmrechte sind die Stimmrechte aus eigenen Anteilen abzuziehen, die dem Tochterunternehmen 
selbst, einem seiner Tochterunternehmen oder einer anderen Person für Rechnung dieser Unternehmen 
gehören.Online-Prüfung auf anderen Rechtsstand 
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§ 325 HGBOffenlegung 

(1) Die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften haben den Jahresabschluss unverzüglich nach 
seiner Vorlage an die Gesellschafter, jedoch spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem 
Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs, mit dem Bestätigungsvermerk oder dem Vermerk 
über dessen Versagung zum Handelsregister des Sitzes der Kapitalgesellschaft einzureichen; 
gleichzeitig sind der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und, soweit sich der Vorschlag für die 
Verwendung des Ergebnisses und der Beschluss über seine Verwendung aus dem eingereichten 
Jahresabschluss nicht ergeben, der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses und der Beschluss 
über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrags sowie die nach 
§ 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung einzureichen; Angaben über die 
Ergebnisverwendung brauchen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung nicht gemacht zu werden, 
wenn sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die 
Gesellschafter sind. Die gesetzlichen Vertreter haben unverzüglich nach der Einreichung der in Satz 1 
bezeichneten Unterlagen im Bundesanzeiger bekannt zu machen, bei welchem Handelsregister und 
unter welcher Nummer diese Unterlagen eingereicht worden sind. Werden zur Wahrung der Frist nach 
Satz 1 der Jahresabschluss und der Lagebericht ohne die anderen Unterlagen eingereicht, so sind der 
Bericht und der Vorschlag nach ihrem Vorliegen, die Beschlüsse nach der Beschlussfassung und der 
Vermerk nach der Erteilung unverzüglich einzureichen; wird der Jahresabschluss bei nachträglicher 
Prüfung oder Feststellung geändert, so ist auch die Änderung nach Satz 1 einzureichen. 

(2) Absatz 1 ist auf große Kapitalgesellschaften ( § 267 Abs. 3 ) mit der Maßgabe anzuwenden, dass die in 
Absatz 1 bezeichneten Unterlagen zunächst im Bundesanzeiger bekannt zu machen sind und die 
Bekanntmachung unter Beifügung der bezeichneten Unterlagen zum Handelsregister des Sitzes der 
Kapitalgesellschaft einzureichen ist; die Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 2 entfällt. Die Aufstellung 
des Anteilsbesitzes ( § 287 ) braucht nicht im Bundesanzeiger bekannt gemacht zu werden. 

(2a) Bei der Offenlegung nach Absatz 2 kann an die Stelle des Jahresabschlusses ein 
Einzelabschluss treten, der nach den in § 315a Abs. 1 bezeichneten internationalen 
Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden ist. Ein Unternehmen, das von diesem 
Wahlrecht Gebrauch macht, hat die dort genannten Standards vollständig zu befolgen. Auf einen 
solchen Abschluss finden § 243 Abs. 2 , §§ 244 , 245 , §§ 257 , 285 Satz 1 Nr. 7, 8 Buchstabe b, Nr. 
9 bis 11a, 14 bis 17 , § 286 Abs. 1 und 3 sowie § 287 Anwendung. Der Lagebericht nach § 289 
muss in dem erforderlichen Umfang auch auf den Abschluss nach Satz 1 Bezug nehmen. Die 
übrigen Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts und des Ersten 
Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs gelten insoweit nicht. Kann wegen der 
Anwendung des § 286 Abs. 1 auf den Anhang die in Satz 2 genannte Voraussetzung nicht 
eingehalten werden, so entfällt das Wahlrecht nach Satz 1. 

(2b) Die befreiende Wirkung der Offenlegung des Einzelabschlusses nach Absatz 2a tritt ein, wenn 1. statt 
des vom Abschlussprüfer zum Jahresabschluss erteilten Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über 
dessen Versagung der entsprechende Vermerk zum Abschluss nach Absatz 2a in die Offenlegung nach 
Absatz 2 einbezogen wird,2. der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses und gegebenenfalls der 
Beschluss über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrags in die 
Offenlegung nach Absatz 2 einbezogen werden und 3. der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk oder dem Vermerk über dessen Versagung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 offen 
gelegt wird. 

(3) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die einen Konzernabschluss aufzustellen hat, haben 
den Konzernabschluss unverzüglich nach seiner Vorlage an die Gesellschafter, jedoch spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem Konzernabschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs, mit dem 
Bestätigungsvermerk oder dem Vermerk über dessen Versagung und den Konzernlagebericht sowie 
den Bericht des Aufsichtsrates im Bundesanzeiger bekannt zu machen und die Bekanntmachung unter 
Beifügung der bezeichneten Unterlagen zum Handelsregister des Sitzes der Kapitalgesellschaft 
einzureichen. Die Aufstellung des Anteilsbesitzes ( § 313 Abs. 4 ) braucht nicht im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht zu werden. Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(3a) Ist die Berichterstattung des Aufsichtsrats über Konzernabschluss und Konzernlagebericht in einem 
nach Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 zweiter Teilsatz offen gelegten 
Bericht des Aufsichtsrats enthalten, so kann die Bekanntmachung des Berichts nach Absatz 3 Satz 1 
durch einen Hinweis auf die frühere oder gleichzeitige Bekanntmachung nach Absatz 2 Satz 1 erster 
Halbsatz ersetzt werden. Wird der Konzernabschluss zusammen mit dem Jahresabschluss des 
Mutterunternehmens oder mit einem von diesem aufgestellten Einzelabschluss nach Absatz 2a bekannt 
gemacht, so können die Vermerke des Abschlussprüfers nach § 322 zu beiden Abschlüssen 
zusammengefasst werden; in diesem Fall können auch die jeweiligen Prüfungsberichte 
zusammengefasst werden. 

(4) Bei Anwendung der Absätze 2 und 3 ist für die Wahrung der Fristen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 der Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen beim Bundesanzeiger maßgebend. 

(5) Auf Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung beruhende Pflichten der Gesellschaft, den 
Jahresabschluss, den Einzelabschluss nach Absatz 2a, den Lagebericht, Konzernabschluss oder 
Konzernlagebericht in anderer Weise bekannt zu machen, einzureichen oder Personen zugänglich zu 
machen, bleiben unberührt. 
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Aktiengesetz 
Aufsichtsrat - Jahresabschluss 
 
§ 171 AktG 
Prüfung durch den Aufsichtsrat 
 

(1) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag 
für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen, bei Mutterunternehmen ( § 
290 Abs. 1 , 2 HGB ) auch den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht. Ist der Jahresabschluss oder der Konzernabschluss 
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, so hat dieser an den Verhandlungen 
des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses über diese Vorlagen teilzunehmen 
und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung zu berichten. 

(2) Der Aufsichtsrat hat über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die 
Hauptversammlung zu berichten. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch 
mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung 
der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs geprüft hat; bei börsennotierten 
Gesellschaften hat er insbesondere anzugeben, welche Ausschüsse gebildet 
worden sind, sowie die Zahl seiner Sitzungen und die der Ausschüsse 
mitzuteilen. Ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, 
so hat der Aufsichtsrat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Am 
Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem 
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und 
ob er den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss billigt. Bei 
Mutterunternehmen ( § 290 Abs. 1 , 2 HGB ) finden die Sätze 3 und 4 
entsprechende Anwendung auf den Konzernabschluss. 

(3) Der Aufsichtsrat hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Wird der Bericht dem 
Vorstand nicht innerhalb der Frist zugeleitet, hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist von nicht mehr als einem Monat zu 
setzen. Wird der Bericht dem Vorstand nicht vor Ablauf der weiteren Frist 
zugeleitet, gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt; bei 
Mutterunternehmen ( § 290 Abs. 1 , 2 des Handelsgesetzbuchs ) gilt das 
Gleiche hinsichtlich des Konzernabschlusses. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch hinsichtlich eines Einzelabschlusses nach § 
325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs . Der Vorstand darf den in Satz 1 
genannten Abschluss erst nach dessen Billigung durch den Aufsichtsrat offen 
legen.  
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§ 290 HGB 
Pflicht zur Aufstellung 

(1) Stehen in einem Konzern die Unternehmen unter der einheitlichen Leitung einer Kapitalgesellschaft 
(Mutterunternehmen) mit Sitz im Inland und gehört dem Mutterunternehmen eine Beteiligung nach § 271 
Abs. 1 an dem oder den anderen unter der einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen 
(Tochterunternehmen), so haben die gesetzlichen Vertreter des Mutterunternehmens in den ersten fünf 
Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene Konzerngeschäftsjahr einen Konzernabschluss 
und einen Konzernlagebericht aufzustellen. 

(2) (2) Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland ist stets zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und 
eines Konzernlageberichts verpflichtet (Mutterunternehmen), wenn ihr bei einem Unternehmen 
(Tochterunternehmen) 1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht,2. das Recht zusteht, 
die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder 
abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafter ist oder3. das Recht zusteht, einen beherrschenden 
Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder auf 
Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 

 
 
 
Aktiengesetz 
Aufsichtsrat - Jahresabschluss 
 
§ 172 AktG 
Feststellung durch Vorstand und Aufsichtsrat 
 
Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der 
Hauptversammlung zu überlassen. Die Beschlüsse des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sind in den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
aufzunehmen. 
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